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Begründung

 

zum Bebauungsplan Ir. 12 der Stadt Gummersbach,
PFriedhofsgelände Steinenbrück

Die Steätvertretung von Gummersbach hat in ihrer Sitzung von

30.9.1965 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 12 gemäß 5 2

des Bundesbaugesetzes vom 23.6.1960 sowie aufgrund der 4. WO zum

Bundesbaugssetz beschlossen,

Der Bebauungsplan erfaßt ein Gelände im Winkel wrischen der L 313

and der westlichen Ungehungsstraße von Gummersbach.

Der Bebauungsplan dlent als gesetzliche Grundlage zur Sicherung ei-

zen Geländes zur Anlage eines großen neuen Trieihofes der Stadt um-

mersbäach. Dieser neue Frieähel ist dringen? erforderlich, da die Be.

legungsflächen der vorhandenen Frieähöfe der Stadt Gummersbach nicht

mehr ausreichen. Das vorgesehene naue Friedhofsgelände liegt einer-

seits schr günstig zum Stadtzentrum, andererseits zeichnet es sich

durch eine hervorragende lenischsftliche Lage aus, die eine besonders

reisvolle Gestaltung der Totenstätis ermöglicht.

Zu dem ausgewiesenen Prieihofsbereich ist eine Sonderfläche für den

Bau einer Frieähofshalle festgelent.

Die Zufahrt zu dem Friedhof erfolgt durch eine neu anzulegenüe Straße

von der L 313 her. An der Zufahrtstraße sind nahe der L 313 und uf

dsr Höhe, neben dem späteren Frieihofshaupteingang, Parkplätze vorge-

sehen. Die geplante Zufahrtstiraße scli such gleichzeitig zur Holzab-

fuhr für die benachbarten Waldungen dienen. Ein jetzt vorhandener Holz-

ebfuhrweg, der in Höhe der Zimwündung der Steinenbrückstraße von der

L 313 abzweigt und in das Frieähofsgeländle führt, bleibt als Fußweg

srhalten.,
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Ein Teich, der im Bereich des Bebauungsplanes südlich der L 313 liegt,

ist in das öffentliche Eigentum überführt worden und soll im Rehmen

einer Parkanlage erhalten bleiben.

Unmittelbar östlich Ülsses Teiches ist für die den Friedhof anfahren-

den Omnibusse eine Haltebucht bezw, Kshre eingeplant.

Die Kosten, die der Stadt Gummersbach bei Durchführung der Planung ent-

stehen, können wie folgt geschätzt werden:

Srunderwerb und Ausbau des Friedhofes ca. MU 800.000,-—- DH

Straßen- und Wegesushau einschließlich

Parkflächen ea. DM 2,.300.000,--

Bau der Frieähofshalle ca, DH 200,000 ,-_

Die Begründung ist gemäß $ 2 (1) des Bundesbaugesetzes vom 23.6.1960 (BEBL.

18, 341) durch Beschluß des Rates der Stadt Gummersbach vom Zug IE

aufgestellt worden.

Gummersbach,den16. Februar 1966
Po se: DE f -

v £ al “ j

Pr a De “ ’ua | 2 in
Bürgermeiste  — ° , Mitglied des Rates

 


